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Vertraulichkeits- und Kundenschutzvereinbarung 
Datum 

Zwischen 
  Quellwerke GmbH und  
  Friedrichsdorfer-Landstr. 6/7   
  69412 Eberbach   
  - im Folgenden kurz „Quellwerke“ genannt -   - im Folgenden kurz „FIRMA“ genannt - 
 
wird folgende Vereinbarung getroffen:  

1. Hintergrund 

FIRMA und Quellwerke planen gemeinsame Projekte bzw. Vertriebsmaßnahmen anzugehen. 
Hierfür ist die beiderseitige Übergabe von sensiblen Geschäftsinformationen und -unterlagen 
unumgänglich. 
 

2. Geheimhaltungspflicht  

Die Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, alle im Rahmen der Zusammenarbeit von der 
jeweils anderen Partei erhaltenen Daten, Informationen und Schriftstücke sowie den Inhalt dieser 
Vereinbarung und seine Durchführung selbst geheim zu halten und ausschließlich für die Zwecke 
der gemeinsamen Aktivitäten zu verwenden. 
 

3. Kundenschutz  

Die im Rahmen der gemeinsamen Aktivitäten angesprochenen potentiellen Kunden und 
Kundenkontakte sowie daraus resultierende Angebote und Kundenaufträge sind für FIRMA 
geschützt. D.h. Quellwerke wird nur in Abstimmung mit und nach Genehmigung durch FIRMA mit 
entsprechenden Kunden direkt Kontakt aufnehmen und diesen Unternehmen keine eigenen 
vergleichbaren Angebote machen.    
 

4. Haftung 

Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Vertraulichkeits- und Kundenschutzvereinbarung 
verpflichtet sich hiermit Quellwerke eine Vertragsstrafe in Höhe von BETRAG € zu zahlen. Die 
Geltendmachung eines nachweislich darüber hinausgehenden Schadens wird hierdurch nicht 
berührt. 
 

5. Schriftform und salvatorische Klausel 

Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, so hat dies nicht die Unwirksamkeit der Ver-
einbarung als Ganzes zur Folge. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch 
eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich möglichst nahe kommt.  
 
Für diese Vereinbarung gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist der Sitz 
von Quellwerke.  
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